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Flußvarzellen auf das genauefte angegeben feyn. Der Fluß und Weg Fig.

felbft wird nach feinen Krümmungen und feiner mittleren Breite, ohne 148.

angftlich darauf zu fehen, daß leßtere auf jedem Punct vollkommen
genau fey, eingezeichnet. Im Falle aber die Ufer eines Zluffes, Ora-

bens 2c., oder die Ränder eined Weges, Parzellengrenzen bilden,

muß ihre wahre Breite auch in allen Theilen auf das genauefte ange:
geben werden.

Übrigens wird fi) bierdey in Hinfiht auf die Colorirung ,
Sühriftarten zc. genau nad) ten in der Gituationszeichnung gegebe=
nen Regeln, oder nad) eigens dießfalls ertheilten Worfehriften und
Snftructionen gehalten. Stark aufgeriebene und raub gewordene

Blätter werden, darıit die aufgetragenen Sarben nicht fleckweife figen
bleiben, früher mit Maunweffer überzogen, und wenn diefes getroc:

net, nad) ($. 254. 13) behandelt. Endlid werden die vein gefchrie-
benen Berechnungsprotofolle, und bey Waldvermeffungen auch die
Vermeflungstabelle ($. 280.) dem vollendeten Meffungselaborate bey-

gelegt.

Zwester Übfchnitt.

Theilung der Flächen in gleiche oder verhältnigmäßige Theile
oder in einzelne Grundflüde, wenn der Boden von einerley

oder perfchienener Güte ift,

A. Bon der Theilung der Flächen überhaupt.

$. 283.

Wenn es fich ereignet, daß bisher unbenüßte Gründe

unter gewiffen Bedingungen an verfchiedene Parteyen zu vertheilen
find, oder daß die Mehrheit oder fammtliche Glieder einer Gemeinde
mit einer frübern Theilung einer Ried oder Partbie

nicht zufrieden find, welches befonders bey den fogenannten Neu:
' riffen öfters der Fall ift, und deswegen der aufnehmende Geometer

um eine neue Theilung angegangen wird, fo nimmt diefer, während
die vorfehriftmäßige Anzeige und Einleitung bey den betreffenden Be:
hörden getroffen wird, den Umfang ber zu vertheilenden lache auf,

und vollführt die Theilung felbft fodann nach den weiter unten folz

genden Regeln.
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Die Bedingungen, unter weldhen geometrifh aufgenommene
Släden *) in einzelne Grundftüde zu vertheilen Eommen, find ger
wöhnlich. folgende:

1) Eine Fläche in eine vorgefhriebene Anzahl gleiche oder

verhältnißmaßige Theile zu theilen, oder einen gewiffen Theil
oder mehre ungleiche davon abzufchneiden, wobey es gleichgültig ift,.
nad weldhen Richtungen die Theilungslinien laufen, wenn nur die

Slächentheile eine zum dEonomifchen Gebrauche fehicktiche Figur erhalten,
2) Eine Flädhe in eine verlangte Anzahl gleiche oder ver

bältnißmäßige Theile zu tbeilen, welde fowohl unter fih, als
auch zur ganzen Släde eine vollfommen ähnliche, oder bey
unregelmäßigen Flächen nur möglihft ähnlide Geftalt erhal:
ten; oder einen gewiffen Theil oder mehre ungleiche davon abzufchneiz
ben, bey welchen die Theilungslinien entweder mit einer Geite der
Zigur, oder mit einer andern beliebigen oder gegebenen Richtungs-
linie parallel laufen, oder einen gewiffen Winkel einfehließen.

3) laden von verfehiedener Glite des Erdreichg gleich oder
verbältnißmäßig zu vertheilen, oder. Grundftüce verfhiedener

Öattung, z.B. Wiefen mit Feldern, oder Waldungen mit Wiefen
oder Feldern u. dgl. nad) gewiffen Werhältniffen zu vertaufchen, wor
bey in Hinficht auf die Figur der Theile oder Richtungslinien das
Vorige ebenfalls zu beachten ift.

Die Iheilung nad 1) und 2) pflege man geometrifch, die
Theilung nad) 3) hingegen geometrifh=dEonomifch zu nennen,
weil im legten Falle auch öfonomifhe Kenntniffe erforderlich find.

Ohne uns auf die möglichen und denkbaren Fälle, die mehr bey
Biergärten u. dgl, als bey Hkonomifhen Grundftüden ihre Anwen:

dung finden,einzulaffen, Eönnen wir uns hier auf die bey Theilun-
gen nußbarer Grundftüce. gewöhnlich vorkommenden Fälle um fo eher
befpranken, als in der Slädentheilung, angewandt auf Grundftlcke,
veine Dreyede, ITrapeze oder Trapezoide zu den Auferft feltenen Fi-

guren gehören. Da die nöthigften Theilungsfälle auf diefe Figuren
im theoretifchen Theile von Seite 127 bis 134 fchon vorgetragen find;
fo wollen wir, nebft jenen Theilungsaufgaben, ehe wir zur Theilung

« felöft fepreiten,nur noch folgende zwey als Vorbereitung voraus ficken,

 

*) Kleine geradlinige Slächen von wenigen Seiten Eönnen gleih unmit:
telbav auf dem Felde eingetheilt werden, ohne daß man fie vorher
geometiifh auf dem Papier entwirft.
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Aufgabe. Ein unregelmäßiges Vierecka in verhält:

nißmäßige (oder gleiche) Theile fo zu theilen, daß die Theile zur
dkonomifhen Benügung fhiclihe Figuren erhalten, und verlangten
Sales die Theilungslinien aud gerade find. Es fey das Zrapezoid
ABCD in zwey Theile zu theilen, die fi verhalten wie m:n,
j ©. wie 2:3, und es follen die Pe auf die Seiten
AD und BC fioßen.

Auflöfung. I) Man theife jene Seiten des Wiereckes, wor:
auf die Theilungslinien treffen follen, nad) dem verlangten Werhält-
niffe vermög Gmtr. 84. in E und &, verbinde einen biefer Puncte,
3; ©. & mit einem Endpuncte der gegenüber liegenden Seite AD,
3; ©. mit D, führe durd den anliegenden Punct B zu jener Geite
AD die Parallele BJ, und verbinde den Durcfchnittspunct F mit
dem zwepten Theilungspuncte E, fo ift EFG die verlangte Thei-
lungslinie, daß fich verhält die Flähe AEF&B:EFGCD—2: 3,

’ Denn man ziehe die Geraden BE und BD, fo verhält fi
BD6:6DC=2:3

daher if BDE — ns vermög Bons, und Gmer. 143,

Aus gleichem Grumdeift

BAR’ "ale ad 

 

| BD6+-BAE=? (GDC-+-DBE)

Sder 3 (BDG+-BAE)—=2(GDC-+-DBE)

| oder BDG-+BAE): (&DC+DBE—2:3 (RE %67.)
Ferner das Dreyed DFE—=DBE (Gmtt, 133. 1),

davon das gemeinfchaftliche Dreyef DHE,

fo ift auch das Dreyef BHE—FHD.

Run ft BGFH+-BHE+-BAE=AEFGB

oder BDG--BAE=AEFGBN).

Aus gleihem Grunde ift GDC-DBE=EFGCD *);

daherBDG-+-BAE): (GDC +DBEJ=AEFGB: EFGCD

und (BDG6--BAE): (GDC-+-DBE)=?2: 3 verm. obigen
 

folglich verhält fi) ABEFGB: BFGCD— 2:3 (RE. 72. 1.1.49).

*) Wenn man für BHE=SFHD, und fodann für
BGFH--FHD=BDG fegt.

") Weil GDC-DFE—=EFGCD if, und wenn man für
DFE=DBE fubftituiee.
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2) Hierand erhellet nun leicht die Theilung in mehre gleiche

oder verhältnißmäßige Theile, indem man nur aus jedem Theis

Tungspunct einer getheilten Seite des Wiereckes eine Gerade zu einem

Endpuncte der andern getheilten Seite zieht, fodann jeden Durd-

fhpnittspunct, der fi auf diefen Geraden dur) die Parallele BJ
ergibt, mit dem zugehörigen Theilungspuncte der andern getheilten

Seite verbindet. Die Theilung muß jedoch fo geführt werden, daf

jene Parallele jedesmahl in das Viereck falle.

3) Daß übrigens jede gebrochene Theilungslinie EF& Veicht

in eine Gerade verwandelt werden fönne, ohne die Gleichheit oder
das Verbältniß der Flächen zu ändern, erhellet aus Gmtr. 154, und

dem weiter unten folgenden Verfahren, wie unregelmäßige Grenzen

in Gerade verwandelt werden.
4) Diefe einfache, rein geometrifche Theilungsart eines unregel-

mäßigen Viereckes gehörtzu den brauchbaren bey Heinen Figuren;

fie würde zu den vorzüglicheren gehören, wenn e3 bey größeren I
guren nicht fo fehwierig wäre, die Parallelen in größerer Entfernung

auf dem Felde mit der hierzu erforderlichen Schärfe abzufteden; in
dem man diefe Theilung, ohne die Fläche vorher geometrifch aufzus

nehmen und zu berechnen, durd eine bloße Meffung und Theilung

zweper Linien, auf dem Felde unmittelbar vollführen Eönnte. Wie fie
auf große unregelmäßige Figuren im Zufammenhange auszuführen

wäre, wenn obige Schwierigkeiten nicht entgegen ftänden, ift beylaufig

aus Figur 157. zu erfehen. Übrigens wird bey fo großen Slädjen an
feinem Otte ein eigenes, duch die Ausführung im Großen bewährtes,

Verfahren angegeben werden, bey welchem Eeine Unregelmaßigkeit

der Figur ihrer TIheilung auch nicht das Heinfte Hinderniß in Vezug

auf Richtigkeit fich entgegen ftellen Eann.

$. 285.

Aufgabe. Von einem Trape; ABCD ein andere DCFE
von einem verlangten Inhalte in der Richtung der zwey gleihlaufen:

"den abzufchneiden.

Auffdfung. Unter mehrern Löfungsarten diefer Aufgabe wäh:
len wir als die zweckdienlichfte folgende:

1) Man meffe auf dem verjüngten Maßftabe dieienige von den
zwey parallelen Seiten des gegebenen Trapez, am welder der ver:

Vangte Släheninhalt abgefchnitten werden fol, und bdividire diefen
durch jene: fo ift der Quotient die Höhe eines Parallelogramm,
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wozu CD die Örundlinie ift. Es betrage z.B. die abzufepneidende
Släche 683 7°, und die gemeffene Lange der Parallelen DC= 80°,2;

fo ift == 8°,5 = ber Höhe des Parallelogramm DCFE von

der Grundlinie DC und Hohe Kö, welches aber gegen die abzufchneis
dende Fläche um das Dreye DIE zu Hein feyn würde,

2) Um daher die verlangte Fläche genau zu erhalten, befchreibe
man mit ber vorläufigen Höhe von 8°,5 aus einem beliebigen
Punct K der Geraden DC einen Bogen u, lege an feinem böchften
Punch ein Lineal, nur nad dem Augenmafe parallel zu DC an,

und bemerke den Durhfchnittspundt E des Lineals an der fhiefen

©eite DA, theile den Abftand ED in zwey gleiche Theile, Iege das
Eineal an dem Theilungspunct m, wieder nur nad) dem Augenmaße
parallel zu DC an, und mefle auf diefe Art die arithmetifche mitt:
fere Proportionale mn; fie fey z B. = 78°,4 gefunden worden.

3) Durch diefe Lange dividire man nun die abzufcpneidende Fläche,
683

fo wird der Quotient 747 8°,7 die Höhe des abzufchneidenden

Zrapez geben. Mit diefer Höhe von 8°,7 befchreibe man nun aus

wen (fo weit ald möglich entfernten) Puncten % und g Bögen ö

md 4, lege an ihre höchften Puncte das Lineal, und ziehe Tängs
desfelben eine Gerade; fo wird diefe dh neben der vorigen EF etwas

“weiter von DC liegen, aber mit ihr parallel feyn, und den ver-

fangten Zläcpeninhalt bis zur praftifcen LUnmerklichkeit fo genau abz
fneiden, daß man eine dur Wiederholung vorzunehmende Werbef:

ferung mit dem Zirkel nicht mehr faffen und auftragen Eann.

4) Eine folche Verbefferung ift felten, und nur dann vorzuneh:

men nothwendig, wenn AB in Vergleihung mit DC fo beträchtlich
kurz ift, daß bey MWerlängerung ber. zwey fehiefen Seiten DA und

CB ihr Durcfchnitt nicht viel weiter von der Geraden AB abfteht,
als diefe felbft Iang ift; aber auch in diefem Falle ift nur dann eine
Verbefferung vorzunehmen nöthig, wenn das verlangte Stücd von der
fümälern Seite AB abgefhnitten, und jeder Theil einem andern
Eigenthümer zugetheilt werden foll, Sm feßteren Falle muß fodann
der fenkrechte Abftand oben unter -3) wenigftend bis auf + Buß be
flimmt werden, weil, obfdon fie auf dem Papier nicht Weerlar
gemacht werden Eönnen, fie doch in der Wirklichkeit auf dem Felde
beftimmt angegeben werden müffen, indem 4 Buß Breite durch die
ganze Lange der Theilungslinie, die öfters mehre hundert Klaftern
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472 Theilung der Fläden in gleige
lang feyn Fan, fehon eine bedeutende Fläche abfehneidet. Hingegen

ift bey der Eintheilung einer Slähe, wo die Theile bey einem und

demfelben Eigenthumeverbleiben, faft nie nöthig, eine Werbeflerung

vorzunehmen.
5) Das DVerbeffern felbft aber Befähieße auf folgende Weife: Es

fey 5%. EF bereits nad dem Worhergehenden gezogen, und die

Slähe EDER gegen das verlangte abzufchneidende Stüd um 18°

zu groß gefunden worden, fo dividire man biefen Unterfehied 18

durch die Länge EF = 76°,8, trage den Quotienten=—.0

von der Geraden ER fenfreht gegen DC zurück: oder weiffid ein
fo Heines Maß nicht genau abgreifen und auftragen laßt, fo ziehe
man bdiefen Quotienten von dem oben unter -3) beftimmten ab, be

fehreibe mit dem Nefte 8,7 — 0,2 = 8°,5 die Bögen h und ö wie

oben, und führe durch ihre höchften Puncte eine Parallele zu DC;

fo wird dadurch der verlangte Flächeninhalt genau abgefpnitten feyn.

a) Wie ein Trapez ABCD in gleiche oder verhältnißmäßige
Theile zu theilen fey, mwoben die Theilungslinien die Richtung EF
haben, und folglich auch die Theile Trapeze find, erhellet nun leicht

aus dem fo eben gezeigten Verfahren. Wie aber ein Trapez in Die

erft genannten Theile zu theilen ift, woben die Theilungslinien auf
die zwen gleichlaufenden Seiten desfelben ftoßen, und daher auch die

Theile Trapeze find, ift fhon Gmtr. 154. 15) gezeigt worden,

%

B. Theilung der Flächen in gleiche vder verhält:

nifmäßige Theile, wenn der Boden von einerleh

Güte angenommen werden Fann,

$. 286.

Nach diefen Vorbereitungen find wir nun im Stande, jede viel:

feitige Figur oder jedes Grundftücd, fie mögen von geraden ober

frummen Linien begrenzt feyn, in gleiche oder verhäftnißmäßige

Theile zu theilen, ‘oder einen gewiffen Theil oder mehre ungleiche

davon abzufehneiden, welde fowohl unter fi ald au mit der gan:

zen zu theilenden Fläche eine ähnliche Geftalt haben; oder aud) deren

Theilungslinien mit einer gegebenen Linie, in= oder außer ber Figur,

parallel laufen, oder einen gewiffen Winkel einfchließen.


